
Wandhydranten und Steigleitungen/Ortsfeste 
Löschwasseranlagen nass oder trocken

… dienen sowohl der Brandbekämpfung durch anwesende Perso-

nen als auch der Wasserversorgung der Feuerwehr. Je nach Aus-

führung zählen sie zur ersten oder erWeiterten Löschhilfe.

Auch wenn diese nicht aufgrund von baulichen Vorschriften, son-

dern freiwillig eingebaut worden sind, müssen diese in vorgegebe-

nen Zeitabständen geprüft werden.

Nur regelmässig gewartete und gereinigte Löschwasseranlagen 
garantieren Sicherheit!

Wandhydranten

 Was können Sie selbst tun?

  Achten sie stets auf die Zugänglichkeit & eine vollständige  

 Kennzeichnung ihrer Wandhydranten und steigleitungen/ 

 ortsfesten Löschwasseranlagen.

  Lassen sie diese im gesetzlich vorgegebenen intervall  

 überprüfen.

Wie oft ist meine Anlage zu warten?

in der trVB F 128 (trVB – technische richtlinie vorbeugender 

Brandschutz) bzw. ab dem Jahr 2012 in der trVB 128 s ist ver- 

ankert, wie oft ihre Wandhydranten und steigleitungen/ortsfeste 

Löschwasseranlagen nass oder trocken überprüft werden müssen. 

Für den Betreiber eines Gebäudes ist es unerlässlich die sicherheits-

einrichtungen zu warten (siehe auch gesetzliche Verankerung).



Symbolfotos. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Was bietet NORIS

Die nOris Feuerschutzgeräte GmbH ist ein Fachbetrieb mit dem 

Gewerbe Gas- und sanitärtechnik gemäß § 94 Z. 25 GewO 1994, 

eingeschränkt auf Prüfung, Wartung und instandsetzung von 

Wandhydranten und steigleitungen sowie den einbau von 

entlüftungsventilen in trockene steigleitungen und bietet ihnen 

gut ausgebildete techniker, die regelmäßig an schulungen und 

Fortbildungen teilnehmen.

selbstverständlich haben wir befähigte Prüfer laut trVB 128 s. 

Auch die erstabnahmeprüfung zählt zu unserem Fachgebiet.

 Abnahmeprüfung und alle anderen Prüfungen nach  

 trVB 128 s, ortsfeste Löschwasseranlagen nass und trocken  

 durch einen befähigten Prüfer natürlich inkl. eintragung in ihr  

 Brandschutzbuch bzw. inkl. Prüfbericht.

 Was sind Prüfungen nach TRVB 128 S?

 Abschlussprüfung bei Fertigstellung der Anlage, jährliche  

 Prüfung, instandhaltung alle zwei Jahre, revision alle fünf Jahre.

 Die vierteljährliche Prüfung kann durch eine unterwiesene  

 Person oder dem Betreiber selbst durchgeführt werden.

 Abnahmeprüfung von Wandhydranten und steigleitungen  

 nach ÖnOrM en 671 teil 1-3 und trVB 128 inkl. 

 Prüfprotokoll.

 Vierjährliche periodische Prüfung von Wandhydranten und  

 steigleitungen nach ÖnOrM en 671 teil 1-3 und trVB 128  

 inkl. Prüfbericht.

 Jährliche periodische Prüfung von Wandhydranten und  

 steigleitungen nach ÖnOrM en 671 teil 1-3 und trVB 128  

 inkl. Prüfbericht.

 instandsetzung ihrer Wandhydrantenschränke samt inhalt.

 Beratung und Verkauf

Entscheidende Gründe für die Wartung

 Um die Funktionstüchtigkeit ihrer Wandhydranten & steig- 

 leitungen/ortsfesten Lösch wasseranlagen nass oder trocken 

 zu gewährleisten.

 es besteht Gefahr durch Verkalkung, zu wenig Druck, 

 defekte Materialien, uvm.

 so vermeiden sie Haftungsansprüche im Unglücksfall.

 Und sie leisten ihrer gesetzlichen Verpflichtung Folge.

Gesetzliche Verankerung, Richtlinien 
und Normen

 Arbeitnehmerschutzgesetz (AschG) § 17

 Arbeitsstättenverordnung (AstVO) § 13

 trVB F 128 – steigleitungen und Wandhydranten 

 trVB F 128 s 12 – Ortsfeste Löschwasseranlagen nass 

 und trocken 

 ÖnOrM en 671 teil 1 – schlauchhaspeln mit formstabilem  

 schlauch 

 ÖnOrM en 671 teil 2 – Wandhydranten mit Faltschlauch 

 ÖnOrM en 671 teil 3 – instandhaltung von schlauchhaspeln  

 mit formstabilem schlauch und Wandhydranten mit 

 Faltschlauch 

 Din 14463-1 – Löschwasseranlagen – Fernbetätigte 

 Füll- und entleerungsstation 

 ÖnOrM en 806 – technische regeln für trinkwasser- 

 installationen – teil 5: Betrieb und Wartung 

 ÖnOrM en 1717 - schutz des trinkwassers vor 

 Verunreinigungen in trinkwasser-installationen und 

 allgemeine Anforderungen an sicherungseinrichtungen 

 zur Verhütung von trinkwasserverunreinigungen durch 

 rückfließen

 Herstellerrichtlinien

 OiB-richtlinien
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Regionen – bitte fragen Sie uns
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